
DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

DAkkS l Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH
Spittelmarkt 10 l 10117 Berlin

Heidelberg Precious Metals Projects GmbH
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69118 Heidelberg

AKKREDITIERUNGSBESCHEID

Ihr Antrag auf Änderung lhrer Akkreditierung
Eingang bei der DAkkS: 25.06.2024

Akkreditierungsnummer: D-PL-22315-01
Erteilt am 16.10.2023

Sehr geehrter Herr Dr. Grehl,

zu lhrem Antrag möchten wir lhnen folgende Entscheidungen mitteilen:

I. Wir ändern lhre Akkreditierung als Prüflaboratorium nach DIN EN
ISO/IEC 17025:2018 wie folgt ab:

Der Geltungsbereich lhrer Akkreditierung ergibt sich ab sofort aus der
beiliegenden Akkreditierungsurkunde vom heutigen Tage samt Urkun-
denanlage. Die bisherige Akkreditierungsurkunde vom 16.10.2023 samt
Urkundenanlage wird hierdurch ersetzt.

II. lhre bisherige Akkreditierungsurkunde vom 16.10.2023 wird für ungültig
erklärt.
Sie sind verpflichtet, die bisherige Akkreditierungsurkunde inkl. der Ur-
kundenanlage innerhalb von zwei Wochen an uns zurückzugeben, nach-
dem dieser Bescheid unanfechtbar geworden ist.

III. Wir gestatten lhnen, das Akkreditierungssymbol im Rahmen der geän-
derten Akkreditierung zu verwenden.
Dabei müssen Sie weiterhin die Regeln für akkreditierte Konformitäts-
bewertungsstellen zur Verwendung der Akkreditierungsurkunde und
des Akkreditierungssymbols der DAkkS einhalten
(Dokument 71 SD 0 011).
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IV. Die anderen Regelungen und Nebenbestimmungen des Bescheids vom 16.10.2023, mit dem die Ak-
kreditierung erteilt wurde, bleiben unverändert bestehen.

V. Sie tragen die Kosten für die Änderung lhrer Akkreditierung.

BEGRÜNDUNG

Mit Schreiben vom 22.05.2024 und mit der letzten Ergänzung vom 31.10.2024
haben Sie die Änderung Ihrer Akkreditierung als nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 beantragt. Wir haben
lhren Antrag daraufhin bearbeitet und die erforderlichen Prüfungsschritte eingeleitet.

Im Einzelnen haben Sie folgende Änderungen an Ihrer Akkreditierung beantragt:
• Änderung des Geltungsbereichs der Akkreditierung

Die Begründung zu den einzelnen Regelungen dieses Bescheids finden Sie nachfolgend:

1. Zu Ziffer I. dieses Bescheids:
Aufgrund der Prüfung der von lhnen eingereichten Unterlagen und Nachweise sowie der Begutachtung
vor Ort sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Sie für die in der anliegenden Akkreditierungsurkunde
genannten Bereiche die Anforderungen gemäß Artikel 5 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 i.V.m.
§ 2 Abs. 1 AkkStelleG und der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 sowie die ggf. ergänzend geltenden Anforde-
rungen erfüllen.
Ihrem letzten Antrag vom 10.09.2024 auf Zurückziehung des Prüfverfahrens AUS 32, physikalisch-chemi-
sche und chemische Untersuchungen der Harnstofflösung, wurde zugestimmt.

lhrem Antrag auf Änderung der Akkreditierung entsprechen wir daher gerne.

2. Zu Ziffer 11. dieses Bescheids:
Mit der lhnen mit diesem Bescheid übermittelten Akkreditierungsurkunde wird der aktuelle Umfang Ih-
rer Akkreditierung dargestellt. Die bisherige Akkreditierungsurkunde ist nicht mehr aktuell. Daher be-
steht kein Bedürfnis mehr, die bisherige Akkreditierungsurkunde gültig und im Umlauf zu belassen.

Ihre Akkreditierung tragen wir entsprechend in die Datenbank der akkreditierten Konformitätsbewer-
tungsstellen ein.

Die Rückforderung der bisherigen Akkreditierungsurkunde beruht auf § 52 Satz 1 Verwaltungsverfah-
rensgesetz (VwVfG).

3. Zu Ziffer 111. dieses Bescheids:
Aufgrund der erfolgreichen Akkreditierung gestatten wir weiterhin die Verwendung des individuellen
Akkreditierungssymbols gemäß § 6 AkkStelleG i.V.m. §§ 1 und 4 der Verordnung zur Gestaltung und Ver-
wendung des Akkreditierungssymbols der Akkreditierungsstelle (SymbolVO) im Rahmen der geänderten
Akkreditierung. Im Rahmen dieser Ermessensentscheidung legen wir fest, dass Sie bei der Verwendung
des Akkreditierungssymbols die Vorgaben aus unserem genannten Regeldokument einhalten müssen.

Akkreditierungsbescheid zur Änderung der Akkreditierung vom 18.11.2024 PL-22315-01 2024 El
2/3



DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle

4. Zu Ziffer IV. dieses Bescheids:
Mit diesem Hinweis wird klargestellt, dass alle weiteren bisherigen Regelungen und Nebenbestimmun-
gen, die mit der Erteilung der Akkreditierung verbunden waren, von dieser Änderung der Akkreditierung
nicht berührt werden und weiterhin gelten.

5. Zu Ziffer V. dieses Bescheids:
Gemäß § 1 der Gebührenverordnung der Akkreditierungsstelle ist die mit diesem Bescheid erbrachte in-
dividuell zurechenbare öffentliche Leistung kostenpflichtig. Die Kosten sind von Ihnen als Gebühren-
schuldner gemäß § 6 Bundesgebührengesetz zu zahlen, weil Sie die Leistung beantragt haben.

Einen Gebührenbescheid, aus dem sich die genaue Höhe der Gebühren und Auslagen ergibt, übersen-
den wir lhnen gesondert.

RECHTSBEHELFSBELEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist bei der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH, Spittelmarkt 10, 10117 Berlin zu
erheben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dr. rer. nat. Olga Lettau
Fachbereichsleitung
Chemische Produkte und Brennstoffe (FB 4.1)
Abteilung 4

Anlagen:
Akkreditierungsurkunde Nr. D-PL-22315-01-00 mit Anlage (Beschreibung des Akkreditierungsumfanges)

Zur Information:

Der aktuelle Akkreditierungszyklus hat mit der Akkreditierungsentscheidung am 16.10.2023 begonnen
und endet spätestens zum 15.10.2028. Die Wiederholungsbegutachtung ist daher im April 2027 vorgese-
hen, um eine rechtzeitige Akkreditierungsentscheidung und damit den Bestand der Akkreditierung zu
gewährleisten.

Die nächste Überwachungsbegutachtung wird nach jetziger Planung im Oktober 2025 stattfinden. Diese
Angabe ist noch nicht verbindlich.
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Akkreditierung

Die Deutsche Akkreditierungsstelle bestätigt mit dieser Akkreditierungsurkunde, dass das
Prüflaboratorium

Heidelberg Precious Metals Projects GmbH
Klingelhüttenweg 5d, 69118 Heidelberg

die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 für die in der Anlage zu dieser Urkunde
aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten erfüllt. Dies schließt zusätzliche bestehende
gesetzliche und normative Anforderungen an das Prüflaboratorium ein, einschließlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in der Anlage zu dieser Urkunde ausdrücklich
bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für
Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit
den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Akkreditierung wurde gemäß Art. 5 Abs. 1 Satz 2 VO (EG) 765/2008, nach Durchführung
eines Akkreditierungsverfahrens unter Beachtung der Mindestanforderungen der
DIN EN ISO/IEC 17011 und auf Grundlage einer Bewertung und Entscheidung durch den
eingesetzten Akkreditierungsausschuss a usgestellt.

Diese Akkreditierungsurkunde gilt nur in Verbindung mit dem Bescheid vom 18.11.2024 mit der
Akkreditierungsnummer D-PL-22315-01.
Sie besteht aus diesem Deckblatt, der Rückseite des Deckblatts und der folgenden Anlage mit
insgesamt 02 Seiten.

Registrierungsnummer der AkkreditierLesurkunde: D-PL-22315-01-00

Berlin, 18.11.2024 lm Auftrag Dr. rer. nat.' Olga Lettau

Fachbereichsleitung

Diese Urkunde gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Derjeweils aktuelle Stand der gültigen und
überwachten Akkreditierung ist der Datenbank okkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen
(www.dakks.de).

Siehe Hinweise auf der Rückseite



Deutsche Akkreditierungsstelle

Standort Berlin
Spittelmarkt 10
10117 Berlin

Standort Frankfurt am Main
Europa-Allee 52
60327 Frankfurt am Main

Standort Braunschweig
Bundesallee 100
38116 Braunschweig

Die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) ist die beliehene nationale Akkreditierungsstelle der
Bundesrepublik Deutschland gemäß § 8 Absatz 1 AkkStelleG i. V. m. § 1 Absatz 1 AkkStelleGBV.
Die DAkkS ist als nationale Akkreditierungsbehörde gemäß Art. 4 Abs. 4 VO (EG) 765/2008
und Tz. 4.7 DIN EN ISO/IEC 17000 durch Deutschland benannt.

Die Akkreditierungsurkunde ist gemäß Art. 11 Abs. 2 VO (EG) 765/2008 im Geltungsbereich dieser
Verordnung von den nationalen Behörden als gleichwertig anzuerkennen sowie von den
WTO-Mitgliedsstaaten, die sich in bilateralen- oder multilateralen Gegenseitigkeitsabkommen
verpflichtet haben, die Urkunden von Akkreditierungsstellen, die Mitglied bei ILAC oder IAF sind, als
gleichwertig anzuerkennen.

Die DAkkS ist Unterzeichnerin der Multilateralen Abkommen zur gegenseitigen Anerkennung der
European co-operation for Accreditation (EA), des International Accreditation Forum (IAF) und
der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).

Der aktuelle Stand der Mitgliedschaft kann folgenden Webseiten entnommen werden:
EA: www.european-accreditation.org
ILAC: www.ilac.org
IAF: www.iaf.nu

Diese Akkreditierungsurkunde ist Eigentum der Deutschen Akkreditierungsstelle.



Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkürzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-22315-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Gültig ab: 18.11.2024

Ausstellungsdatum: 18.11.2024

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Heidelberg Precious Metals Projects GmbH
Klingelhüttenweg 5d, 69118 Heidelberg

mit dem Standort

Heidelberg Precious Metals Projects GmbH
Stralsunder Ring 13, 69181 Leimen

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt
gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für
Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prüfungen in den Bereichen:

physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Bunt- und Edelmetallen
in edelmetallhaltigen Materialien (Scheidgütern, Reststoffen, Gekrätzen, Elektronikschrott)

http://www.dakks.de/


Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-22315-01-00

Gültig ab: 18.11.2024
Ausstellungsdatum: 18.11.2024 Seite 2 von 2

1 Probenvorbereitung

DIN EN 15934
2012-11

Schlamm, behandelter Abfall, Boden und Abfall- Berechnung des
Trockenmassenanteils nach Bestimmung des Trockenrückstands oder
Wassergehalts
(Modifikation: Hier Best immung in Scheidgütern, Reststoffen,
Gekrätzen, Elektronikschrott)

DIN EN 15935
2021-10

Boden, Abfall, behandelter Bioabfall und Schlamm- Bestimmung des
Glühverlusts
(Modifikation: Hier Best immung in Scheidgütern, Reststoffen,
Gekrätzen, Elektronikschrott)

2 Physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von edelmetallhaltigen Materialien

HPMP 22051201
2023-05

Bestimmung von säurelöslichem Silber in Katalysatoren –
volumetrisches totenziometrisches) Verfahren unter Verwendung von
Kaliumbromid

HPMP 22051202
2023-05

Bestimmung von säurelöslichem Silber und Rhenium in Katalysatoren-
lCP OES-Verfahren unter Verwendung eines internen
Standardelementes

HPMP 22050401
2023-05

Analyse von Edelmetallen in Katalysatoren, Scheidgütern, Reststoffen,
Gekrätzen und Elektronikschrott- ICP-OES-Verfahren unter Verwendung
eines internen Standardelementes nach Kupfersammlerschmelze und
Lösen des Kupferkönigs in Königwasser

HPMP 22050402
2024-04

Analyse von Bunt- und Edelmetallen in Katalysatoren, Scheidgütern,
Reststoffen, Gekrätzen und Elektronikschrott- ICP-OES-Verfahren
unter Verwendung eines internen Standardelementes nach Lösen in
Säuren
(Hier: Anwendung Buntmetalle nur Kupfer)

Verwendete Abkürzungen:

DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
EN Europäische Norm
IEC International Electrotechnical Commission – Internationale Elektrotechnische Kommission
ISO International Organization for Standardization – Internationale Organisation für Normung
HPMP Hausverfahren der Heidelberg Precious Metals Projects GmbH


